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48.1.4.1

* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

. 1.1 Produktidentifikator

. Handelsname: Boat Polish 3 professional

. Artikelnummer: 13-GAPP1
. 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

. Verwendungssektor
SU21   Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

. Produktkategorie PC31   Poliermittel und Wachsmischungen

. Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Politur und Lackpflege
Autopflegemittel

. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Alle anderen Anwendungen die nicht extra angeführt sind.

. 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
. Hersteller/Lieferant:
G. Ascherl GmbH.
Industriestraße 43
A-6971 Hard

Tel.: +43 5574 89900-0.
Fax: +43 5574 89900-10.
E-Mail: office@ascherl.at
www.ascherl.at

. Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit.
Tel.: +43 5574 89900-0, office@ascherl.at

. 1.4 Notrufnummer:
ViZ, Vergiftungsinformationszentrale für Österreich
NOTRUF 0-24h, (+43)  01 / 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

. 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

. 2.2 Kennzeichnungselemente
. Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfällt

. Gefahrenpiktogramme entfällt

. Signalwort entfällt

. Gefahrenhinweise entfällt
. 2.3 Sonstige Gefahren
Das Produkt enthält nachweislich keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX), Nitrate,
Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.

. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
. PBT: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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48.1.4.1

. vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

. 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
. Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
. Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-48-9
EG-Nummer: 918-481-9
Reg.nr.: 01-2119457273-39

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%
aromatics

 Asp. Tox. 1, H304

2,5-10%

. Zusätzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

. 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
. Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
. Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

. Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

. Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt
konsultieren.

. Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
Eine erbrechende, auf dem Rücken liegende Person auf die Seite wenden.

. 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

. 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

. 5.1 Löschmittel
. Geeignete Löschmittel:
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder
alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

. 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.

. 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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48.1.4.1

. Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

. 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge.
Zündquellen fernhalten.

. 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

. 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

. 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

. 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Behälter dicht geschlossen halten.

. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

. 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
. Lagerung:

. Anforderung an Lagerräume und Behälter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.

. Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.
. Empfohlene Lagertemperatur: 20 °C

. Lagerklasse:
. VbF-Klasse: entfällt
. Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

. 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

. Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

. 8.1 Zu überwachende Parameter
. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
überwachenden Grenzwerten.

. Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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48.1.4.1

. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
. Persönliche Schutzausrüstung:

. Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

. Atemschutz:
Bei unzureichender Belüftung und längerer Exposition empfehlen wir einen Atemschutz mit Filtertyp
A.

. Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.

. Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk.
Die Schutzhandschuhe sollten der Norm EN 374 entsprechen und idealerweise die
Schutzbereiche A,J,K,L abdecken.

. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Der Handschuh muss nach den chemischen Beständigkeitslisten der Hersteller ausgewählt
werden. Verlangen sie solche Listen von ihrem Handschuhlieferanten.

. Augenschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

. Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

. 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
. Allgemeine Angaben

. Aussehen:
. Form: Viskos
. Farbe: Beige

. Geruch: Angenehm

. Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

. pH-Wert bei 20 °C: 7 

. Zustandsänderung
. Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
. Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C

. Flammpunkt: >68 °C

. Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.

. Zündtemperatur: >200 °C

. Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werd
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der 

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum 
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werd

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und bestänDas Handschuhmaterial muss undurchlässig und bestän

Bei unzureichender Belüftung und längerer Expositio

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Che

werden. Verlangen sie solche Listen von ihrem Hands
Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.
Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf

Die Schutzhandschuhe sollten der Norm EN 374 entspr

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Der Handschuh muss nach den chemischen Beständigkei
werden. Verlangen sie solche Listen von ihrem Hands

Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum 
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werd
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der 

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautsc

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

n empfehlen wir einen Atemschutz mit Filtertyp

dig gegen das Produkt / den Stoff / die

Allgemeine Angaben

Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und 

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautsc

Die Schutzhandschuhe sollten der Norm EN 374 entspr

hutzmittel wird empfohlen.

Die Schutzhandschuhe sollten der Norm EN 374 entspr
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48.1.4.1

. Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

. Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

. Explosionsgrenzen:
Untere: 0,6 Vol %
Obere: 7 Vol %

. Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa

. Dichte bei 20 °C: 1,08 g/cm³
. Relative Dichte Nicht bestimmt.
. Dampfdichte Nicht bestimmt.
. Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

. Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bestimmt.

. Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

. Viskosität:
Dynamisch bei 20 °C: 5.000 mPas
Kinematisch: Nicht bestimmt.

. Lösemittelgehalt:
. VOC (EU) 10
. VOCV (CH) 16,61 %

. 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

. 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

. 10.2 Chemische Stabilität
. Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

. 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

. 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

. 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

. 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

. 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
. Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

. Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >3.000 mg/kg (rab)

(Fortsetzung auf Seite 6)
 AT 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.2 Chemische Stabilität

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und ReaktivitätABSCHNITT 10: Stabilität und ReaktivitätABSCHNITT 10: Stabilität und ReaktivitätABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

1,08 g/cm³1,08 g/cm³

23 hPa

0,6 Vol %0,6 Vol %
7 Vol %
0,6 Vol %0,6 Vol %

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Nicht bestimmt.

16,61 %
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Nicht bestimmt.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

1,08 g/cm³
Nicht bestimmt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
10.5 Unverträgliche Materialien:
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
10.5 Unverträgliche Materialien:

10.2 Chemische Stabilität
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
10.5 Unverträgliche Materialien:
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
10.5 Unverträgliche Materialien:
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
10.5 Unverträgliche Materialien:
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
10.5 Unverträgliche Materialien:
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

5.000 mPas

Nicht bestimmt.

5.000 mPas
Nicht bestimmt.
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48.1.4.1

. Primäre Reizwirkung:
. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

. Schwere Augenschädigung/-reizung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

. Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

. C M R - W i r k u n g e n  ( k r e b s e r z e u g e n d e ,  e r b g u t v e r ä n d e r n d e  u n d
fortpflanzungsgefährdende Wirkung)

. Keimzell-Mutagenität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

. Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

. Reproduktionstoxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

. Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

. Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

. Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

. 12.1 Toxizität
. Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

. 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

. 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

. 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
. Weitere ökologische Hinweise:

. Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

. 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
. PBT: Nicht anwendbar.
. vPvB: Nicht anwendbar.

. 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

. 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
. Empfehlung:
Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 7)
 AT 

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Gru
Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht anwendbar.

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die K
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Gru
Kanalisation gelangen lassen.

Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwa
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die K

Weitere ökologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:

Weitere ökologische Hinweise:Weitere ökologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:

12.3 Bioakkumulationspotenzial
12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.12.4 Mobilität im Boden

Weitere ökologische Hinweise:

Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Expo
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposi
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Expo

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposi
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposi

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs
C M R - W i r k u n g e n  ( k r e b s e r z e u g e n d e ,  e r b g u t v e r ä n d e r n d e  u

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die EinstufungsAufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposi
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Expo
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

kriterien nicht erfüllt.
sition

C M R - W i r k u n g e n  ( k r e b s e r z e u g e n d e ,  e r b g u t v e r ä n d e r n d e  u

kriterien nicht erfüllt.
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die K
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Gru
Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Kanalisation gelangen lassen.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

12.6 Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

12.6 Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

12.6 Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Weitere ökologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwa
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die K
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Gru

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposi
kriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Expo
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
kriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungs
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48.1.4.1

. Ungereinigte Verpackungen:
. Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

* ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

. 14.1 UN-Nummer Nicht anwendbar.
. ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

. 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
. ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

. 14.3 Transportgefahrenklassen

. ADR, ADN, IMDG, IATA
. Klasse entfällt

. 14.4 Verpackungsgruppe
. ADR, IMDG, IATA entfällt

. 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

. 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für
den Verwender Nicht anwendbar.

. 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang
II des MARPOL-Übereinkommens und
gemäß IBC-Code Nicht anwendbar.

. Transport/weitere Angaben:

. ADR
. Bemerkungen: - - -

. IATA
. Bemerkungen: - - -

. UN "Model Regulation": entfällt

ABSCHNITT 15: Österreichische und EU-Vorschriften

. 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

. Richtlinie 2012/18/EU
. Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

. Nationale Vorschriften:

. Klassifizierung nach VbF: entfällt
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Bemerkungen:

Bemerkungen:Bemerkungen:

Transport/weitere Angaben:Transport/weitere Angaben:

II des MARPOL-Übereinkommens und
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang
II des MARPOL-Übereinkommens und

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar.

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von ReinigungsmitWasser, gegebenenfalls mit Zusatz von ReinigungsmitWasser, gegebenenfalls mit Zusatz von ReinigungsmitWasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmit

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für
Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang
II des MARPOL-Übereinkommens und

Nicht anwendbar.

entfällt

Nicht anwendbar.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für
Nicht anwendbar.

entfällt

Nicht anwendbar.
entfällt

entfällt

Nicht anwendbar.

UN "Model Regulation":UN "Model Regulation":UN "Model Regulation":

ABSCHNITT 15: Österreichische und EU-Vorschriften

UN "Model Regulation":

ABSCHNITT 15: Österreichische und EU-Vorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U

ABSCHNITT 15: Österreichische und EU-Vorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U

Transport/weitere Angaben:

entfälltentfällt

entfällt
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48.1.4.1

. Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteil in %

NK 10,6

. ÖNORM M 9485 :
Klasse Anteil in %

NK 10,6

. 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

. Relevante Sätze
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

. Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit.

. Ansprechpartner: Abteilung Produktsicherheit
. Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

. * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
 AT 

(Fortsetzung auf Seite 9)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

* Daten gegenüber der Vorversion geändert

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen VerVOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Ver

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the Am
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Öster
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the Am
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Öster
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the Am

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Ver
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Öster
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Ver

GHS: Globally Harmonised System of Classification a
EINECS: European Inventory of Existing Commercial C
ELINCS: European List of Notified Chemical Substanc

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goo
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification a

Abkürzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandi
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goo

Abteilung Produktsicherheit
Abkürzungen und Akronyme:

Datenblatt ausstellender Bereich:

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Ate

von Produkteigenschaften dar und begründen kein ver
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand uns
von Produkteigenschaften dar und begründen kein ver
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand uns

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchg

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goo
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Öster
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the Am
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Öster
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Öster

erican Chemical Society)
reich (Ordinance on the storage of combustible liqu

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Ver

Abteilung Produktsicherheit.
Abteilung Produktsicherheit

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement conce
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

nd Labelling of Chemicals
hemical Substances

erer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicheru
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Ate

Abteilung Produktsicherheit.

erer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicheru
tragliches Rechtsverhältnis.

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchg

* Daten gegenüber der Vorversion geändert

LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

* Daten gegenüber der Vorversion geändert
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

* Daten gegenüber der Vorversion geändert
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

* Daten gegenüber der Vorversion geändert
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

* Daten gegenüber der Vorversion geändert
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

* Daten gegenüber der Vorversion geändert

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Ver

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

* Daten gegenüber der Vorversion geändert

tragliches Rechtsverhältnis.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Ate

Abteilung Produktsicherheit.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Abteilung Produktsicherheit.
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48.1.4.1

* Anhang: Expositionsszenarium

. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
. Verwendungssektor
SU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
SU21   Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

. Produktkategorie PC31   Poliermittel und Wachsmischungen
. Beschreibung der im Expositionsszenarium berücksichtigten Tätigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.

. Verwendungsbedingungen
. Dauer und Häufigkeit 5 Werktage/Woche.

. Physikalische Parameter
. Physikalischer Zustand Flüssig
. Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.
. Verwendete Menge pro Zeit oder Tätigkeit Kleiner als 100 g pro Anwendung.

. Sonstige Verwendungsbedingungen
. Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

. Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Nicht erforderlich.

. Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
während der Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar

. Risikomanagementmaßnahmen
. Arbeitnehmerschutz

. Organisatorische Schutzmaßnahmen Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

. Technische Schutzmaßnahmen Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

. Persönliche Schutzmaßnahmen Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
. Maßnahmen zum Verbraucherschutz Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
. Umweltschutzmaßnahmen

. Luft Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

. Wasser Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
. Entsorgungsmaßnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurückgehalten wird.

. Entsorgungsverfahren Produktreste werden mit dem Hausmüll entsorgt.

. Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
. Expositionsprognose

. Verbraucher
Die höchste zu erwartende inhalative Verbraucherexposition beträgt 2 ppm.
Die höchste zu erwartende dermale Verbraucherexposition beträgt mg / kg / Tag.
Die höchste zu erwartende orale Verbraucherexposition beträgt mg / kg / Tag.

. Leitlinien für nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
 AT 

Umweltschutzmaßnahmen
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Wasser Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Maßnahmen zum Verbraucherschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Persönliche Schutzmaßnahmen
Maßnahmen zum Verbraucherschutz

Organisatorische Schutzmaßnahmen
Technische Schutzmaßnahmen
Organisatorische SchutzmaßnahmenOrganisatorische Schutzmaßnahmen
Technische Schutzmaßnahmen

Risikomanagementmaßnahmen
ArbeitnehmerschutzArbeitnehmerschutz

Organisatorische Schutzmaßnahmen

während der Nutzungsdauer des Erzeugnisses

Risikomanagementmaßnahmen

Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di
während der Nutzungsdauer des Erzeugnisses

Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di

Sonstige Verwendungsbedingungen
Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Verwendete Menge pro Zeit oder Tätigkeit
Sonstige Verwendungsbedingungen

Konzentration des Stoffes im Gemisch
Verwendete Menge pro Zeit oder Tätigkeit
Konzentration des Stoffes im Gemisch

5 Werktage/Woche.5 Werktage/Woche.

Beschreibung der im Expositionsszenarium berücksicht
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenbla

PC31   Poliermittel und Wachsmischungen
Beschreibung der im Expositionsszenarium berücksicht
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.

PC31   Poliermittel und Wachsmischungen

SU21   Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / VerbraucherSU21   Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / VerbraucherSU21   Verbraucherverwendungen: Private Haushalte /
SU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Berei
SU21   Verbraucherverwendungen: Private Haushalte /
SU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Berei
SU21   Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Berei

 Allgemeinheit / Verbraucher

SU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher BereiSU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Berei

 Allgemeinheit / Verbraucher

SU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher BereiSU22   Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,

Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di
während der Nutzungsdauer des Erzeugnisses

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di

Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di
während der Nutzungsdauer des Erzeugnisses

Der Stoff ist Hauptbestandteil.
Verwendete Menge pro Zeit oder Tätigkeit Kleiner als 100 g pro Anwendung.

Beschreibung der im Expositionsszenarium berücksichtigten Tätigkeiten/Verfahren

ch (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,

PC31   Poliermittel und Wachsmischungen
igten Tätigkeiten/Verfahren

Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurückgeha
Produktreste werden mit dem Hausmüll entsorgt.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurückgeha

Maßnahmen zum Verbraucherschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurückgeha
Produktreste werden mit dem Hausmüll entsorgt.

Teilentleerte und ungereinigte Gebinde

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Entsorgungsmaßnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurückgeha
Entsorgungsverfahren

Teilentleerte und ungereinigte Gebinde

Die höchste zu erwartende inhalative Verbraucherexp

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurückgeha
Entsorgungsverfahren Produktreste werden mit dem Hausmüll entsorgt.

Teilentleerte und ungereinigte Gebinde

Die höchste zu erwartende inhalative Verbraucherexp

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zurückgeha
Produktreste werden mit dem Hausmüll entsorgt.

Teilentleerte und ungereinigte Gebinde

Die höchste zu erwartende inhalative Verbraucherexp

Organisatorische Schutzmaßnahmen
Technische Schutzmaßnahmen Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Persönliche Schutzmaßnahmen Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Maßnahmen zum Verbraucherschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Der Stoff ist Hauptbestandteil.
Kleiner als 100 g pro Anwendung.

Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di

Der Stoff ist Hauptbestandteil.
Kleiner als 100 g pro Anwendung.

Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di


